
Einschulung BFGW1A1 und BFGW1A2 Schuljahr 2020/2021 
 

Stand: 27.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns darüber, Sie bald begrüßen zu dürfen. 

Aufgrund der momentanen Pandemie ist eine Einschulungsveranstaltung 

in unserer Schule nicht möglich. 

 

Ihr Unterricht beginnt am 12. August 2020 um 7:45 Uhr. 

Achten Sie bitte auf die Aushänge an den Türen und Informationen auf 

unserer Homepage. 

 

Bitte erledigen Sie die Aufgaben der To-Do-Liste und bringen Sie die 

benötigten Dokumente am ersten Schultag mit. 

 

Für Nachfragen stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung: 

 

Klassenleitung/en: Frau Neumann:  

julia.neumann@gsbk-lev.nrw.schule 

Bildungsgangkoordinator/in: 

 

Frau Hénocque 

natalie.henocque@gsbk-lev.nrw.schule 

Abteilungsleiter/in: Herr Piontek 

till.piontek@gsbk-lev.nrw.schule 

 

Wir freuen uns, Sie bald begrüßen zu dürfen! 

 

 

Anhänge: 

 To-Do-Liste 

 Informationsbrief 

 Praktikumsvereinbarung 

 Anleitung für den Sprachtest (Nur Typ I) 

 

  



Einschulung BFGW1A1 und BFGW1A2 Schuljahr 2020/2021 
 

Stand: 27.04.2020 

To-Do-Liste 
 

 

Am ersten Schultag am 12. August 2020 bringen Sie bitte mit: 

- Lese- und Erklärungsbestätigung der Einschulungsdokumente 
- Nachweis Maserschutzimpfung 
- Beglaubigtes Zeugnis 
- Führungszeugnis  
- Arbeitsmaterialien: Stift, Heft 

Aufgabe Hinweise / Informationen erledigt 

 
Beglaubigtes Zeugnis 
(vorzulegen am ersten 
Schultag) 

Der höchste erreichte Abschluss als 
beglaubigte Kopie 

 

Nachweis 
Maserschutzimpfung 
(vorzulegen am ersten 
Schultag) 

Siehe Infomappe zur Einschulung   

Lese- und 
Erklärungsbestätigung 
der 
Einschulungsdokumente 
(vorzulegen am ersten 
Schultag) 

Siehe letzte Seite Infomappe zur 
Einschulung 
Die Einschulungsdokumente befinden sich 
auf unserer Webseite unter:  
www.gsbk-lev.de/einschulung  

 

Praktikumsvereinbarung Die Bedingungen an den Praktikumsplatz 
können Sie im Informationsbrief 
nachlesen. Die Praktikumsvereinbarung 
muss spätestens am 26.10.2020 abgegeben 
werden. 
 

 

Führungszeugnis  
(vorzulegen am ersten 
Schultag) 

Die Vorlage ist nach § 30 a Abs 2 BZRG 
am ersten Schultag erforderlich. Das 
Führungszeugnis darf am ersten Schultag 
nicht älter als sechs Wochen sein.  
Beantragen Sie dies bitte rechtzeitig 
bei Ihrem Einwohnermeldeamt! 

 

Schulbücher und 
Arbeitsmittel 

Für die Schulbücher und die anderen 
Materialen benötigen Sie ca. 100 
Euro. Diese sollten Sie am  
1. Schultag mirbringen. Dann 
erhalten Sie genauere Informationen 

 

Weiterführende 
Informationen 

Alle Schülerinnen und Schüler der Typ I-
Klassen machen einen Sprachtest. Lesen 
Sie dazu den Informationsbrief und die 
Informationen zum Sprachtest. 

 


